
2. Verordnung zur Änderung der Verordnung der Stadt Schwabach über Parkgebühren 

 

vom   

 

Die Stadt Schwabach erlässt aufgrund des § 6a Abs.6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) 

vom 19.Dezember 1952 (BGBI.I S.837) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5.März 2003 

(BGBl. I S. 310, S. 919), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03. Februar 2026 (BGBl. 

2026 I Nr.30) und aufgrund von § 10 Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 16. Juni 2015 (GVBl S. 

184), zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 20. Januar 2026 (GVBl. S. 39) folgende 

Verordnung zur Änderung der Verordnung der Stadt Schwabach über Parkgebühren 

(Parkgebührenordnung – ParkGebO): 

 

 

§ 1 

 

§ 5 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten folgende Fassung: 

(1) „Für Langzeitparkscheine gelten folgende Sondertarife: 

- 3,- € für eine Tagesparkberechtigung in der Zone II 

- 29,- € für eine Monatsparkberechtigung in Zone II 

- 280,- €  für eine Jahresparkberechtigung in Zone II 

- 150,- €  für eine Teilzeit-Jahresparkberechtigung in Zone II 

- 600,- € für eine Jahresparkberechtigung (+) in Zone II 

- 1,- € für eine Tagesparkberechtigung in Zone III 

- 15,- € für eine Monatsparkberechtigung in Zone III.“ 

 

(2) Für die Jahresparkberechtigung (+) gelten folgende Regelungen: 

 

- die Parkberechtigung gilt für die Zone II einschließlich der Tiefgarage „Königsplatz“; 

- es werden maximal 50 Parkberechtigungen ausgegeben. Diese werden in der Reihe des 

Antragseingangs erteilt; für freiwerdende Parkberechtigungen gilt dies entsprechend; 

- die Parkberechtigung wird nur für ein Fahrzeug erteilt; 

- für die Tiefgarage Königsplatz gilt eine Höchstparkdauer von 14 Tagen, nach der das 

Kraftfahrzeug die Tiefgarage verlassen muss.“ 

§ 2 

 

Diese Verordnung tritt am 01.06.2026 in Kraft.  

§ 1 Abs. 2 dieser Verordnung tritt mit dem Ablauf des 31.12.2026 außer Kraft. 

 
Schwabach, den  

 

 

Reiß 
Oberbürgermeister 


